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Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1;

UStG 1972 §4 Abs1;

Rechtssatz

Dass bei der Bemessung des Entgelts oftmals andere Faktoren bestimmend sind als jene, welche Kosten dem

Unternehmer für die konkrete Leistungserbringung tatsächlich entstanden sind, ist ein Umstand, der im

Wirtschaftsleben - aus unterschiedlichsten Gründen - oftmals anzutre=en ist. Die fehlende Kostenwahrheit steht der

Annahme eines Leistungsaustauschverhältnisses jedoch nicht entgegen.
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